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April
Das ist die Drossel,
die da schlägt,
der Frühling  
der mein Herz bewegt;
Ich fühle, die sich  
hold bezeigen,
die Geister  
aus der Erde steigen.
Das Leben fließet  
wie ein Traum -
mir ist wie Blume,  
Blatt und Baum. 

Theodor Storm, 
1817 - 1888

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern
der Gemeinden Elxleben und Witterda mit OT Friedrichsdorf
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frohe Ostern
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Amtliche Bekanntmachungen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

da es immer wieder Anfragen zu den Öff-
nungszeiten der Verwaltung gibt, möchten 
wir Ihnen hierzu Folgendes mitteilen.

Die Öffnungszeiten sind auf der Informa-
tionstafel vor der Verwaltung ersichtlich, 
ebenso können diese auf unserer Home-
page unter Elxleben-an-der-Gera.de abge-
rufen werden.

Außerhalb dieser Öffnungszeiten sind 
Termine nur nach vorheriger Absprache 
mit den jeweiligen Ämtern bzw. Sachbe-
arbeitern möglich.

Um eine zügige Abarbeitung der Vorgänge 
zu gewährleisten, die auch im Interesse un-
serer Bürger ist, bitten wir um Ihr Verständ-
nis.

gez. Koch
Bürgermeister

Gemeindeverwaltung Elxleben
Erfüllende Gemeinde für Witterda und OT Friedrichsdorf

Öffnungszeiten:

Hauptamt/Bau- und Ordnungsamt/Standesamt
Montag  von 9.00 - 12.00  und 13.00 - 15.00
Dienstag  von 9.00 - 12.00  und 13.00 - 18.00
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag  von 9.00 - 12.00  und 13.00 - 15.00
Freitag  von 9.00 - 12.00

Einwohnermeldeamt
Montag  geschlossen
Dienstag  von 9.00 - 12.00  und 13.00 - 18.00
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag   von 13.00 - 18.00
Freitag  von 9.00 - 12.00

Kasse
Montag  von 9.00 - 12.00
Dienstag  von 9.00 - 12.00  und 13.00 - 18.00
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag   von 13.00 - 15.00
Freitag  geschlossen

Bürgermeister
Dienstag  von 9.00 - 12.00  und 13.00 - 18.00

Büro in Witterda
Dienstag  Bürgermeister  von 17.00 - 18.00
 Bürozeit  von 15.00 - 18.00

Kindertagesstätte „Anne Frank“
Montag - Freitag  von 6.00 - 17.00

Bekanntmachung

der 1. Satzung zur Änderung der Beitrag- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS - EWS) 
der Gemeinde Elxleben, Landkreis Sömmerda

(B e s c h l u s s - Nr.: 99 - 18 2016)

I.
Der Gemeinderat Elxleben beschließt in seiner heutigen Sitzung 
die 1. Änderung der BGS - EWS aufgrund der Überarbeitung 
der Global- und Gebührenkalkulation sowie der Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen der Aufgabenträger der Wasser- und 
Abwasserentsorgung im Freistaat Thüringen.

II.
1. Der § 13 - 
 Grundgebühr wird wie folgt geändert:
 Im Absatz 1 Satz 4
 Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-

zählern der Nenngröße
 bis 5 cbm/h  wird die Angabe   „45,00 EUR/a“
  durch die Angabe   „70,00 EUR/a“
 ersetzt.

2.  Der § 14 a - 
 Einleitungsgebühr Schmutzwasserentsorgung 
 wird wie folgt geändert:
 Im Absatz 1 Satz 2  wird die Angabe  „2,15 €/m3“
  durch die Angabe  „3,45 €/m3“
 ersetzt.

3.  Der § 14 b - 
 Einleitungsgebühr Niederschlagswasserentsorgung
 wird wie folgt geändert:
 Im Absatz 1 Satz 2  wird die Angabe  „0,31 €/m2“
  durch die Angabe  „0,47 €/m2“
 ersetzt.

4.  Der § 15 - 
 Beseitigungsgebühr wird wie folgt geändert:
 Im Absatz 2  wird die Angabe  „24,11 €/m3“
  durch die Angabe „34,46 €/m3“
 ersetzt.

III.
Diese Satzungsänderung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

Hinweis
Die 1. Satzung zur Änderung der Beitrag- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung (BGS - EWS) der Gemeinde Elxle-
ben der Gemeinde Elxleben liegt zur Einsichtnahme

vom 21. März 2016 bis 5. April 2016
während der Dienstzeiten im Büro der Gemeindeverwaltung Elx-
leben (Hauptamt), Thomas-Müntzer-Straße 69, 99189 Elxleben, 
öffentlich aus.

Ausgefertigt
Elxleben, den 19. Februar 2016
gez. Koch
Bürgermeister

Elxleben, den 18. März 2016
gez. Koch
Bürgermeister
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er schließt im 
Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen    5.000.900 €
 und Ausgaben   5.000.900 €
und 
im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen    2.280.800 €
 und Ausgaben   2.280.800 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird mit 0 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt:
1.   Grundsteuer

a)  für die land- und 
 forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   270 v. H.
b)  für die Grundstücke (B)    390 v. H.

2.   Gewerbesteuer   390 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

830.000 €
festgesetzt.

§ 6
Die Verwaltungskostenumlage von der Gemeinde Witterda wird 
auf

178.100 €
festgesetzt.

§ 7
Der Stellenplan wird angepasst und liegt als Anlage bei.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit 01. Januar 2016 in Kraft.

Hinweis
Der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Elxleben liegt zur Ein-
sichtnahme

vom 21. März 2016 bis 5. April 2016
während der Dienstzeiten im Büro der Gemeindeverwaltung Elx-
leben (Hauptamt), Thomas-Müntzer-Straße 69, 99189 Elxleben, 
öffentlich aus.
Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wird der Haushaltsplan 2016 bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme, unter 
o.a. Adresse, zur Verfügung gehalten.

Elxleben, den 18. März 2016
gez. Koch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Witterda (Landkreis Sömmerda) 
für das Haushaltsjahr 2016
Auf der Grundlage des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. Nr. 23 S. 501), in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 
2 S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz am 20.03.2014 (GVBl. 
Nr. 3 S. 82), in Verbindung mit §§ 56 und 57 Abs. 1 und 3, erlässt 
die Gemeinde Witterda am 2. März 2016 folgende Haushaltssat-
zung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit festgesetzt;

Bekanntmachung

der 1. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Witterda

Der Gemeinderat der Gemeinde Witterda hat aufgrund des § 19 
Abs. 1 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 2. 
März 2016, die folgende

1. Satzung zur Änderung
der Hauptsatzung der Gemeinde Witterda

beschlossen:

Art. 1 - Änderungen
Im § 11 Absatz 1 Satz 1 wird der Betrag von 13,00 Euro auf 1,00 
Euro geändert.
Im § 11 Absatz 5 - 1. Spiegelstrich wird der Betrag von 945,00 
Euro auf 667,50 Euro geändert.

Art. 2 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2016 in Kraft.

II.
Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Witterda wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Witterda wurde der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Söm-
merda als Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnis übergeben.
Der öffentlichen Bekanntmachung entgegenstehende rechts-
aufsichtliche Bedenken hat die Kommunalaufsicht nicht geltend 
gemacht.
Nach § 21 Abs. 4 ThüKO ist eine Verletzung der Bestimmungen 
über
1. persönliche Beteiligung (§ 38 Abs. 1 ThüKO)
2. die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ge-

meinderates (§ 35 ThüKO) unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich unter der Bezeichnung der Tatsache, 
die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

III.
Jedermann kann die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Witterda ab sofort in der Gemeindeverwaltung 
Elxleben, Thomas-Müntzer-Str. 69, Hauptamt, 1. Etage, während 
folgender Zeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlan-
gen.
Montag, Mittwoch, 
Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Dienstag,  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag  9.00 - 12.00 Uhr

ausgefertigt am 8.3.2016   - Siegel -
gez. Heinemann
Bürgermeister

Witterda, den 18. März 2016
gez. Heinemann
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Elxleben (Landkreis Sömmerda) 
für das Haushaltsjahr 2016
Auf der Grundlage des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. Nr. 23 S. 501), in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz am 20.03.2014 (GVBl. Nr. 
3 S. 82), in Verbindung mit §§ 56 und 57 Abs. 1 und 3, erlässt die 
Gemeinde Elxleben am 09. Februar 2016 folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit festgesetzt;
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3.  Beschlussfassung
 über die Erhöhung der Steuerhebesätze
4.  Verschiedenes

Der Bürgermeister erklärt vor Sitzungsbeginn, dass auf Grund 
der prekären Haushaltslage auch der Gemeinderat sich nicht 
leicht tut, die in der Tagesordnung stehenden Beschlüsse zu fas-
sen. Einnahmen fallen weg und Ausgaben wie z.Bsp. die Kreis- 
und Schulumlage erhöhen sich.
Der Bürgermeister eröffnete die Sitzung und stellte die Be-
schlussfähigkeit fest. Einwendungen gegen die Einladung der 
Sitzung und Tagesordnung, wurden nicht erhoben.

Zum 1. TOP:

Beschlussfassung über die Niederschrift der öffentlichen 
Sitzung vom 22. Oktober 2015
Die Niederschrift wurde mit 12 Ja-Stimmen und einer Enthaltung 
von den anwesenden Mitgliedern des Gemeinderates geneh-
migt.

Zum 2. TOP:

Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses - 
Nr. 135 - 29 - 2013 über den Gemeindezuschuss zum Eltern-
beitrag für Wohnortkinder
Der Bürgermeister gibt dem Elternbeirat des Kindergartens die 
Möglichkeit zu Ausführungen.
Frau Carl macht Ausführungen im Namen der Eltern:
·  Wenn die Zuschüsse der Gemeinde entfallen, dann ist das 

eine zweimalige Erhöhung in kurzer Zeit, das Dorf lebt durch 
junge Familien.

·  Erklärungen/Ausführungen der Beiträge anderer Gemein-
den.

·  Der Elternbeirat findet es sei notwendig, dass die Zuschüsse 
bleiben.

Der Bürgermeister stellt richtig:
·  Die Gemeinde ist nicht diejenige, welche die Beiträge erhöht, 

da sie nicht der Träger ist. Die Gemeinde Witterda hebt nur 
den gemeindlichen Zuschuss auf.

·  Die Gemeinde fordert/benötigt mehr Eigenanteil von der Kir-
che. Niemand hat gesagt, dass er möchte, dass die Beiträge 
erhöht werden.

·  Im Haupt- und Finanzausschuss wurde lange über dieses 
brisante Thema diskutiert, da sich auch die Gemeindevertre-
ter mit diesem doch notwendigen Schritt schwer tun.

·  Der Zuschuss wurde im Jahr 2013 gewährt, da sich die Ge-
meinde dies leisten konnte und um den Kindergarten für aus-
wärtige Kinder unattraktiver zu machen.

·  Er erklärt die Mehrkosten für die Gemeinde Witterda. Die Ge-
meinde hat sonst keine Zukunft mehr, aber die Verantwortung 
für den gesamten Ort!

Elternbeirat
·  Möchte, dass die Entscheidung zurückgestellt wird bis die Er-

höhung der Beiträge durch die Kirche klar ist.
Herr Dr. Göbel erklärt:
·  Das Problem bei der Fremdbestimmung (Haushaltskonsoli-

dierung) ist, dass dann ALLE freiwilligen Posten wegfallen. 
Dies versucht der Gemeinderat zu verhindern.

·  Er erklärt die Verknüpfung der Steuern und Schlüsselzuwei-
sungen und die Kosten, welche das Land hierbei übernimmt. 
Ebenso die drei größten Ausgabeposten der Gemeinde.

·  Die Gemeinde hat keinen Einfluss auf den Haushalt des Kin-
dergartens und in der Vergangenheit hatte der Träger keinen 
Eigenanteil übrig.

·  Die Festlegungen für das nächste Jahr können nicht warten.
Elternbeirat
·  Man versteht, dass es der Gemeinde nicht gut geht, aber 

es besteht die Annahme, dass alles auf die Eltern umgelegt 
wird.

Bürgermeister
·  Der Haushalt der Gemeinde Witterda ist absolut im Argen 

und es muss auch die Seite der Gemeinde gehört werden. 
Der Haushalt wird nicht auf Kosten der Eltern saniert.

er schließt 
im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen   1.379.400 €
 und Ausgaben   1.379.400 €
und 
im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen   380.000 €
 und Ausgaben   380.000 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird mit 0 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeinde-
steuern werden wie folgt neu festgesetzt:
1.  Grundsteuer

a)  für die land- und 
 forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   310 v. H.
b)  für die Grundstücke (B)   390 v. H.

2.  Gewerbesteuer   395 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

228.000 €
festgesetzt.

§ 6
Die Verwaltungskostenumlage an die Gemeindeverwaltung Elx-
leben wird auf 178.100 € festgesetzt.

§ 7
Der Stellenplan bleibt unverändert.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit 01. Januar 2016 in Kraft.

Hinweis
Der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Witterda liegt zur Ein-
sichtnahme

vom 21. März 2016 bis 4. April 2016
während der Dienstzeiten im Büro der Gemeindeverwaltung Elx-
leben (Kämmerei) öffentlich aus.
Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wird der Haushaltsplan 2016 bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme, unter 
o.a. Adresse, zur Verfügung gehalten.

Witterda, den 18. März 2016
gez. Heinemann
Bürgermeister

Auszug aus der Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Witterda 
am 26. November 2015 im Versammlungsraum 
des Gasthauses „Zum Goldenen Widder“

Beginn:  19.30 Uhr
Ende:  21.00 Uhr
Anwesend: ........................................................................  12 + 1

Tagesordnung:
öffentlicher Teil:
1.  Beschlussfassung
 über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung 
 vom 22. Oktober 2015
2.  Beschlussfassung
 über die Aufhebung des Beschlusses - Nr. 135 - 29 - 2013
 über den Gemeindezuschuss zum Elternbeitrag für Wohnort-

kinder
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Mitteilungen

Geänderte Öffnungszeiten

Am Donnerstag, den 24. März 2016,

bleibt das Einwohnermeldeamt geschlossen.

Brückentag

am Freitag, den 6. Mai 2016,

bleibt die Gemeindeverwaltung Elxleben geschlossen.

gez. Koch
Bürgermeister

Parken an engen Straßenstellen
Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 StVO ist das Parken an engen Straßen-
stellen verboten.
Eine Straßenstelle ist eng, wenn der zur Durchfahrt insgesamt 
freibleibende Raum für ein Fahrzeug höchst zulässiger Breite - 
diese beträgt laut § 32 Abs. 1 Nr.1 StVZO 2,55 m - zuzüglich 
eines Seitenabstands von 50 cm bei vorsichtiger Fahrweise nicht 
ausreichen würde.

Um die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen zu gewährleisten ist 
die notwendige Restfahrbreite von 3,05 m einzuhalten.

Wir bitten um Beachtung.

gez. Breithaupt
Ordnungsamt

An alle Hundehalterinnen und Hundehalter

Verunreinigungen durch Hundekot

Beim Ordnungsamt der Gemeinde Elxleben ge-
hen immer wieder Beschwerden über Verunreini-
gungen durch Hundekot auf öffentlichen Flächen 
ein.
Es ist leider des Öfteren festzustellen, dass Geh-
wege, Grünanlagen, Spielplätze oder sonstige Flächen mit Hun-
dekot verunreinigt sind.
Durch diese Verunreinigungen können Krankheiten übertragen 
werden, so dass gesundheitliche Gefahren, zum Beispiel für 
spielende Kinder, nicht auszuschließen sind.
Mit den Verunreinigungen im Bereich öffentlicher Anlagen wer-
den die Gemeindearbeiter tagtäglich konfrontiert.
Also, achten Sie darauf, wo Ihr Hund sein „Geschäft“ erledigt. 
Gehwege, öffentliche Wege, Plätze, Grünanlagen sind dafür tabu. 
Sollte Ihr Hund dennoch an einer dieser Stellen sein „Geschäft“ 
verrichten, dann sind Sie verpflichtet, den Hundekot sofort zu 
beseitigen. Hundekot ist Abfall und gehört in die Restmülltonne.
Entsprechend § 12 Abs. 4 „Tierhaltung“ der Ordnungsbehörd-
lichen Verordnung (OBVO) der Gemeinde Elxleben, sowie der 
Gemeinde Witterda dürfen Straßen, öffentliche Anlagen, Spiel-
plätze, Gehwege, Grünflächen, durch Hundekot nicht verunrei-
nigt werden.
Halter oder mit der Führung von Hunden Beauftragte sind 
zur sofortigen Beseitigung von Verunreinigungen verpflich-
tet.
Erfolgt keine sofortige Beseitigung der Verunreinigung durch den 
Verantwortlichen, so stellt dies den Tatbestand einer Ordnungs-
widrigkeit gemäß § 19 Abs.1 Nr. 13 der OBVO der Gemeinde Elx-
leben sowie gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 13 der OBVO der Gemeinde 
Witterda dar und kann mit einer Geldbuße bis zu Fünftausend 
EURO geahndet werden.

gez. Breithaupt
Ordnungsamt

B e s c h l u s s - Nr. 43 - 09 - 2015
über die Aufhebung des Beschlusses- Nr. 135 - 29 - 2013 
über den Gemeindezuschuss zum Elternbeitrag für Wohn-
ortkinder
Der Gemeinderat Witterda beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung den Beschluss - Nr. 135-29-2013 über den Gemeindezu-
schuss zum Elternbeitrag Kindergarten Witterda für Wohnortkin-
der aufzuheben.
Dieser Beschluss tritt zum 1.1.2016 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Gemeinderates:  .. 12 + 1
davon anwesend:  ...................................................................  13
Ja-Stimmen:  .............................................................................  6
Nein-Stimmen:  .........................................................................  1
Stimmenthaltungen:  .................................................................  6

Zum 3. TOP:

Beschlussfassung über die Erhöhung der Steuerhebesätze
Der Bürgermeister erklärt, dass hierzu längere Diskussionen im 
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde erfolgten.
Frau Heinz erklärt die Mindeststeuersätze im Falle einer Haus-
haltskonsolidierung und die daraus resultierenden Mehreinnah-
men für die Gemeinde.
Herr Staudinger merkt an, dass im Jahr 2013 keine Erhöhung 
der Grundsteuer A beschlossen wurde. Dies müsse im Haupt- 
und Finanzausschuss nochmals diskutiert werden.
Herr Dr. Göbel erklärt, dass es sich hierbei um ein vielschichtiges 
Problem handelt, dass nach 25 Jahren immer noch Wohngrund-
stücke mit der Grundsteuer A bemessen werden und andere mit B.
Die Grundstückseigentümer, wo die Grundstücke sich in der Er-
satzbemessung befinden, hätten sich zu erklären, was von den 
Eigentümern nicht getan wurde.
Frau Heinz erklärt, dass die Verwaltung nicht in der Pflicht sei 
dies zu prüfen. Nach Aufforderung der Verwaltung wurden die 
betreffenden bescheide 5 Jahre rückwirkend korrigiert. Jährlich 
werden nun ca. 2.000 € Mehreinnahmen erwartet.
Dr. Göbel gibt zu bedenken die Steuern zum jetzigen Zeitpunkt 
zu erheben, dies kann auch im folgenden Jahr bis zum 1. Juli 
rückwirkend getan werden, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
klar ist, ob eine Erhöhung ausreichend ist um eine Haushalts-
konsolidierung abzuwenden. In diesem Fall müssten dann die 
Steuern nochmals erhöht werden. Dieser Meinung schließt sich 
Dr. Wilke an.
Der Antrag wird zur nochmaligen Diskussion an den Haupt- und 
Finanzausschuss verwiesen.

Zum 4. TOP:

Verschiedenes
4.1. Antrag Änderung der Hauptsatzung
Der Bürgermeister stellt den Antrag zur Änderung der Hauptsat-
zung.
Er beantragt die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister 
auf den geringsten Satz zu reduzieren.
Dr. Wilke stellt den Antrag auf Verzicht des Sitzungsgeldes der 
Gemeinderatsmitglieder.
•	 Dies	ist	gesetzlich	nicht	möglich,	die	Aufwandsentschädigung	

für die Gemeinderatsmitglieder kann nur reduziert werden.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Änderung der Hauptsatzung 
vorzubereiten. Im Haupt- und Finanzausschuss soll hierüber be-
raten werden.
4.2. Besuch Budenheim
Der Bürgermeister unterrichtet die Mitglieder über den Besuch 
der Partnergemeinde Budenheim.
4.3. Einlauf Friedrichsdorf
Einlauf/Rinne am Grundstück Bomeier muss gereinigt werden.
Herr Sturm bietet an dies zu tun.
4.4. Grünabfall
Herr Hallman fragt an, was mit den Grünabfällen wird, wenn nicht 
mehr verbrannt werden darf.
Der Kreis sucht noch nach einer Lösung zwecks Aufstellung von 
Grüncontainern. Jeder Haushalt kann eine Biotonne avisieren.

Nachdem keine weiteren Fragen anstanden, schloss der Bürger-
meister Herr Heinemann, um 21.00 Uhr den öffentlichen Teil der 
Sitzung.
Die Veröffentlichung des Protokollauszuges erfolgt mit der Zu-
stimmung des Gemeinderates.
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Witterda

Gründonnerstag, den 24.03.2016
18.00 Uhr  Tischabendmahl
Ostersonntag, den 27.03.2016
08.00 - 
12.00 Uhr  Osterspaziergang
Ostermontag, den 28.03.2016
10.30 Uhr  Regionalgottesdienst in Dachwig
Sonntag, den 10.04.2016
09.00 Uhr

Pfarrer Olaf Meyer
Thomas-Müntzer-Str. 42, 99189 Elxleben
Tel. 036201-7561
Mail: elxlebenpfarramt@googlemail.com
Internet: www.pfarrbereich-elxleben.de

Tipps und Termine

4. Osterspaziergang
Alle Jahre wieder machen wir uns am Ostersonntag auf zu un-
serem mittlerweile traditionellen Osterspaziergang. Los geht es 
in diesem Jahr um 8 Uhr mit einer Andacht in der Kapelle in 
Witterda. Nach einer Stärkung führt uns der Weg zur Elxleber 
Kirche. Dort feiern wir wieder eine Andacht (ca.10 Uhr) und bre-
chen nach kurzer Verschnaufpause und Stärkung auf nach Wal-
schleben, wo wir mit einem Ostergottesdienst ca. 12 Uhr und 
gemeinsamen Mittagessen den Weg beenden und den Tag ge-
mütlich ausklingen lassen. Eingeladen sind alle Leute Groß und 
Klein, Jung und Alt. Natürlich besteht die Möglichkeit sich auch 
erst später dem Spaziergang anzuschließen.
Konzert
Am 21.04.2016 um 19.30 Uhr in der Gustav Adolf Kapelle
Der St. Daniels Chor aus Moskau unter Leitung von Herrn Dr. V. 
Belikow bringt im Rahmen seiner Ostertournee bei diesem Kon-
zert einen Querschnitt aus dem reichhaltigen Schatz russischer 
Liedkunst und orthodoxer Kirchenmusik zu Gehör.
Tischabendmahl
Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Mahl Jesu in 
besonderer Form. Wir feiern eine Andacht mit Tischabendmahl - 
einer besonderen Form des Abendmahls.
Anschließend sitzen wir gemütlich beisammen, erzählen, feiern, 
essen und trinken.
Jeder ist herzlich dazu eingeladen - um 18 Uhr in die Kapelle 
nach Witterda!

KIRCHENMUSIK in der Region Geratal

Frauenchor Elxleben
jeden Donnerstag 16 Uhr Pfarrhaus Elxleben
Regionalchor Gebesee
jeden Donnerstag 19.45 Uhr Pfarrhaus Gebesee
Spatzenchor (4- bis 6-jährige Kinder)
jeden Dienstag 16 Uhr Pfarrhaus Gebesee
!!!Wer Spaß am Singen hat, ist in unseren Chören herzlich will-
kommen!!!
Kontakt: Kantorin Anna-Maria Heinke - Tel.: 0173 - 97 88 217

Christenlehre im Pfarrhaus

»  jeder 2. + 4. Montag im Monat 14.30 - 16.30 Uhr
 in Walschleben (1. - 4.Klasse)
»  immer montags Dachwig um 17:00 Uhr
 - - - außer in den Ferien - - -

ChrisTeenies

»  für alle 5. + 6. Klassen des Geratals
»  jeden 2. Freitag des Monats von 16.00 bis 19.00 Uhr im 

Pfarrhaus Gebesee
»  Gemeinschaft erleben - Glauben erfahren - Spaß & Aktion - 

Essen & Trinken

Konfirmandenunterricht

»  für alle Konfirmanden des Pfarrbereichs
 (die Dachwiger Konfirmanden werden abgeholt 16:40 Uhr 

Pfarrhaus)
»  donnerstags: um 17:00 Uhr im Pfarrhaus Elxleben
»  Jugendkreuzweg in Erfurt: 18.03.

Entsorgungstermine

Gelbe Tonne:

Elxleben   08.04.2016
Friedrichsdorf   08.04.2016
Witterda   08.04.2016

Blaue Tonne:

Elxleben   01.04.2016  22.04.2016
Friedrichsdorf   01.04.2016  22.04.2016
Witterda   01.04.2016  22.04.2016

Container für Baum- und Strauchschnitt

Elxleben  22.04.2016
 09.00 - 11.00 Uhr Gemeindeverwaltung
Friedrichsdorf  21.04.2016
 15.00 - 17.00 Uhr Dorfstraße
Witterda  21.04.2016
 14.45 - 16.45 Uhr Witterda/Bahnhofstr.

Weiterhin möchten wir Sie bitten, die Einwurfzeiten an den öf-
fentlichen Wertstoffcontainern einzuhalten:
Benutzung: 07.00 - 13.00 Uhr
 15.00 - 20.00 Uhr 
 außer an Sonn- und Feiertagen
Breithaupt
Ordnungsamt

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Elxleben

30.03.  Morchner Irmgard   90 Jahre
31.03.  Meißner Walter   80 Jahre
01.04.  Keil Rosa   95 Jahre
08.04.  Zepter Hildegard   91 Jahre
19.04.  Herschleb Gisela   75 Jahre

in Witterda

03.04.  Heinemann Cäcilie   80 Jahre
29.03.  Franke Helga   80 Jahre

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste in den evangelischen 
Kirchgemeinden von Elxleben und Witterda

Elxleben

Karfreitag, den 25.03.2016
09.00 Uhr m.A.
Ostersonntag, den 27.03.2016
08.00 - 
12.00 Uhr  Osterspaziergang
Ostermontag, den 28.03.2016
10.30 Uhr Regionalgottesdienst in Dachwig
Sonntag, den 03.04.2016
09.00 Uhr
Sonntag, den 17.04.2016
10.30 Uhr
Sonntag, den 23.04.2016 
10.00 Uhr Konfirmation
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Des Weiteren bieten wir euch speziell auf eure Bedürfnisse zu-
geschnittene Kurse für Personenschützer und Sicherheitsfirmen 
an.
Dies ist nicht nur für Männer sondern auch besonders für Frauen 
und Kinder wichtig.
Auch der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.
Eure Sicherheit ist uns wichtig aber nicht teuer.
Es ist in jedem Fall möglich ein Probetraining zu machen.
Seit dem 4. Januar 2015 Montag und Freitag 20.00 - 22.00 Uhr 
in der Trainingshalle des Kampfsportvereins, Witterdaer Straße, 
99189 Elxleben.

Home Page: www.marico-san.de
E Mail: mgoeckler@aol.com
Telefon: 01745207807

Elxlebener Karnevalsclub e.V.

Die 90er Jahre!!! Schön war´s!!!

Kurz und wunderschön war sie - unsere Karne-
valssaison 2015/16. Unsere Vorbereitungswo-
chen verliefen relativ entspannt und machten 
sehr viel Spaß. Bei derzeit 77 Mitgliedern waren 
die Aufgaben auf vielen Schultern gut verteilbar. 
Sicherlich gab es auch Diskussionsrunden und wir waren nicht 
immer einer Meinung. Das Wichtigste aber war, dass wir am 
Ende ein ordentliches und interessantes Karnevalswochenende 
gestalten! Und das haben wir geschafft. Denn: Nur gemeinsam 
sind wir stark!!!
In diesem Jahr boten wir euch einiges Neues dar. So sprang ne-
ben vielen anderen wunderbaren Tänzen und Darbietungen ein 
hervorragendes Tanzmariechen über die Bühne. Eure schönen 
Kostüme hielten wir auf dem „Bravo“ oder „Micky Mouse“-Cover 
fotografisch fest. Beim Kinderkarneval regierte in diesem Jahr 
zum ersten Mal ein Kinderelferrat, der überwiegend von zwei un-
serer Mädels moderiert wurde. Es war nicht zu übersehen, dass 
diese neue Aufgabe allen sehr viel Freude bereitete. Wir sind 
sehr stolz darüber wie gut sich der Verein über die Jahre entwi-
ckelt hat. Wir konnten auch einige neue Mitglieder willkommen 
heißen. Vor allem die männliche Front freute sich über die Ver-
stärkung durch vier begnadete Tänzer. Wir blicken auf vier tolle 
Veranstaltungen zurück, die von euch sehr gut besucht und dan-
kend angenommen wurden:

-  der Seniorenkarneval mit Kaffee und Kuchen sowie Sonder-
bestuhlung

-  Rock am Freitag mit vier genialen Bands aus Elxleben und 
Umgebung

-  der Kinderkarneval mit vielen tollen Überraschungen
-  die Prunksitzung mit einem herrlichen Programm und stim-

mungsvoller Tanzmusik.

Als krönenden Abschluss nahmen wir sonntags bei schönstem 
Wetter am Erfurter Karnevalsumzug teil. Den Tag ließen wir dann 
gemütlich bei köstlicher Bewirtung im Hotel Elxleben ausklingen.
Wir danken allen, die uns immer die Treue halten und denen, die 
durch Werbung neugierig auf uns wurden und unsere Veranstal-
tungen durch ihren Besuch bereicherten. Durch eure Teilnahme 
macht das Ganze natürlich noch viel mehr Spaß.
Ganz besonders bedanken wir uns bei allen Sponsoren, Helfern 
und Ratgebern für eure Unterstützung, die ihr uns auch in die-
sem Jahr wieder habt zukommen lassen.

VIELEN DANK!

Denkt daran: Wer gern einmal Prinzenpaar vom EKC sein möch-
te, kann sich bereits jetzt anmelden!!!
Wir wünschen noch ein angenehmes Jahr und hoffen, dass wir 
uns zur nächsten Saison alle erneut treffen, wenn es wieder 
heißt:

ELXLEBER ELCHE - HELAU!!!

➤➤➤ Impressionen hierzu
weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤

Familienkirchentag

Herzliche Einladung an Groß und Klein, Jung und Alt zu unserem 
nächsten Familienkirchentag
am 09.04.2016 um 15.00 Uhr im Pfarrhaus Elxleben.
Thema: „Gut gesalzen!“

Katholischer Gottesdienst

der Pfarrei „St. Josef“ in „St. Martin“ Witterda

Sonntag, den 20.03.2016
09.00 Uhr  Hl. Messe
16.00 Uhr  Familienkreuzweg
Mittwoch, den 23.03.2016
18.00 Uhr  Hl. Messe
Gründonnerstag, den 24.03.2016
19.30 Uhr  Abendmahlsfeier
Karfreitag, den 25.03.2016
15.00 Uhr  Karliturgie
Karsamstag, den 26.03.2016
21.00 Uhr  Feier der Osternacht
Ostersonntag, den 27.03.2016
09.00 Uhr  Osterhochamt
Ostermontag, den 28.03.2016
09.00 Uhr  Hl. Messe
Mittwoch, den 30.03.2016
18.00 Uhr  Hl. Messe
Sonntag, den 03.04.2016
09.00 Uhr  Hl. Messe
Mittwoch, den 06.04.2016
18.00 Uhr  Hl. Messe
Sonntag, den 10.04.2016
09.00 Uhr  Hl. Messe
Mittwoch, den 13.04.2016
18.00 Uhr  Hl. Messe
Sonntag, den 17.04.2016
09.00 Uhr  Hl. Messe
Mittwoch, den 20.04.2016
18.00 Uhr  Hl. Messe

Vereine und Verbände

Kampfsportverein Marico San e.V.

Wir machen Euch stark

Ihr möchtet kein Opfer sein wisst aber 
noch nicht wie ihr euch verteidigen 
könnt.
Der Kampfsportverein Marico San e.V. 
bietet euch Kurse zum Erlernen von ef-
fektiver Selbstverteidigung an.
Unser Verein hat seit 25 Erfahrungen 
und verfügt über eine eigene, extra für 
diese Zwecke eingerichtete Trainings-
halle.
Wir trainieren alle Altersgruppen und 
vermitteln euch Techniken zur Stärkung eurer psychischen und 
körperlichen Fitness.
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Veranstaltungen

Jagdgenossenschaft 
Witterda / Friedrichsdorf

Einladung

Am Mittwoch, den 30.03.2016 findet um 19.00 Uhr in der 
Gaststätte „Zum Ross“ in Witterda die Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossen statt.
Hierzu möchte der Jagdvorstand alle Landeigentümer der 
Jagdgenossenschaft Witterda / Friedrichsdorf recht herzlich 
einladen.

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1. Eröffnung und Begrüßung 
 mit Bekanntgabe der Tagesordnung
2. Bericht des Jagdvorstandes
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht des Rechnungsprüfers
5. Diskussion
6. Entlastung des Vorstandes und 
 Entlastung des Kassenführers
7. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages
8. Neuwahl des Jagdvorstandes
9. Beschluss über die Art der Jagdnutzung
 (Definition des Jagdrevieres)
10. Beschluss über die Art der Verpachtung 
 (freihändige Vergabe)
11. Beschluss über die Neuvergabe der Jagdpacht
 für den neuen Pachtzeitraum
12. Sonstiges / Schlusswort

Hinweis:
Bei der Beschlussfassung kann sich jeder Jagdgenosse durch 
seinen Ehegatten, einen volljährigen Verwandten in gerader 
Linie oder durch eine andere volljährige Person (Jagdgenos-
se) mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen!

Witterda, 07.03.2016
Steffen Kühnhausen
Jagdvorsteher

SV Geratal Elxleben - Pistolenschützen

Trotz Sieg nur Dritter

Am Sonntag, dem letzten Wettkampftag in Saalfeld, konnten 
die Elxlebener Pistolenschützen mit Glück einen knappen Sieg 
gegen die Geraer Sportschützen einfahren. Leider verloren die 
Suhler ihr letztes Match äußerst knapp (mit nur einem Ring Un-
terschied verlor Haspel) gegen Dorndorf. So wurden die Suhler, 
wie schon im Vorjahr, das Zünglein an der Waage und die Elx-
lebener hatten wieder das Nachsehen, aus Silber wurde noch 
Bronze. An der Tabellenspitze ergab sich die Konstellation, dass 
drei Mannschaften punktgleich waren. So mussten die gewon-
nenen Einzelpunkte entscheiden. Da die Elxlebener ihre Spiele 
meist nur knapp gewannen, bei einer hohen Niederlage, hatten 
sie das schlechteste Einzelpunktergebnis und mussten mit dem 
Bronzerang vorlieb nehmen. Auf Grund der personellen Situation 
trotzdem noch ein gutes Ergebnis, mit dem so nicht zu rechnen 
war.

Abschlusstabelle Landesliga Luftpistole

Platz / Verein  Mannschafts- Spiel- Wettkämpfe
  punkte  punkte 

1.  FV SSZ Suhl  6 : 2  15 : 05  4
2.  PSV Dorndorf  6 : 2  14 : 06  4
3.  SV Elxleben  6 : 2  09 : 11  4
4.  V. Geraer Sp.sch.  2 : 6  07 : 12  4
5.  PSG Saalfeld  0 : 8  04 : 15  4

Auf ein Neues im nächsten Jahr!
Anton Albl, Pressewart SV Geratal Elxleben

Helau bei der Volkssolidarität
Fasching feiern wir,

drum sind wir heute alle hier.
Es wird gesungen, geschunkelt und gelacht,

weil uns das allen große Freude macht.

Ein Motto haben wir nicht in diesem Jahr
ihr seid trotzdem verkleidet, das ist ja klar.

So ist es schließlich unser Brauch
und gut gelaunt seid ihr sicher auch.

Wir feiern heute ohne Pause
und machen ne richtig tolle Sause.
Dazu haben wir super dekoriert,

Abendessen wird auch noch serviert.

Es wird sicher wieder ganz famos,
doch nun heißt es erst mal - auf los geht‘s los.

Ich mache jetzt die Bühne frei,
denn der Kindergarten ist natürlich auch dabei.

Sie kommen in ihren Kostümen - wunderbar
und bieten eine tolle Faschingsshow dar.

Mir bleibt nur noch eins und das kennt hier jede Frau
ein dreifach donnerndes - Elxleber Elche - Helau!!!
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Schließtage für 2016

Kindertagesstätte „Anne Frank“

06.05.2016  Freitag  Brückentag

14.06.2016  Dienstag Abschlussfest der Vorschulkinder
  ab 16.00 Uhr geschlossen

14.11.2016  Montag  Fachberatung der Erzieher

27.12.2016 - 
30.12.2016   Weihnachten

Schulnachrichten

Grundschule Walschleben

Kleine Köche

Die Wintermonate Januar und Februar standen in der Klasse 2a 
der Hans-Christian Andersen GS Walschleben ganz im Zeichen 
der gesunden Ernährung.
Unser Klassenzimmer verwandelte sich an diesen Tagen in eine 
Küche und die Schüler der Klasse 2a in kleine Köche.
Mit Hilfe der AOK Plus konnten wir sechs Projekttage zur ge-
sunden Ernährung durchführen. Dabei wurde uns nicht nur kind-
gerechtes Material zur Verfügung gestellt, sondern wir wurden 
durch einen Profi angeleitet. Frau Eisenhardt verriet uns vie-
le Küchentricks und achtete sehr auf Hygiene und die richtige 
Handhabung der Küchenutensilien. Wir schnippelten Obst und 
Gemüse, stellten Dressings und Salate her. Wir wagten uns so-
gar an ein Drei-Gänge Menü. Am Ende der Projekttage stand für 
alle Teilnehmer eine Prüfung.

Wir arbeiteten in Teams und mussten feststellen, wie wichtig Ab-
sprachen und gegenseitige Hilfen sind.
Die selbst zubereiteten Gerichte schmeckten toll. Nun wissen wir 
auch, wie viel Arbeit und Zeit es benötigt, um ein schmackhaftes 
Essen herzustellen. Jedes Gericht wurde verkostet und nicht je-
dem Mitschüler schmeckte alles gut. Doch auch das gehört dazu.

Jagdgenossenschaft Elxleben

Einladung

Am 13. April 2016 findet um 19.00 Uhr im Schützenhaus Elx-
leben die diesjährige nichtöffentliche Hauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft statt.
Dazu laden wir alle Landeigentümer von Jagdflächen der Ge-
markung Elxleben (Jagdgenossen) recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Bestätigung der Tagesordnung
3.  Bericht des Vorstandes
4.  Bericht des Kassierers
5.  Finanzplan 2016
6.  Beschlussfassung
7.  Verschiedenes

gez. 
Der Vorstand

Kindertagesstätte

Kita „Anne Frank“ Elxleben

40 Jahre sind es wert, 
dass man dich besonders ehrt!

40 Dienstjahre sind vollbracht,
selten hast du schlapp gemacht.
Mit viel Freude und Elan
gehst du täglich an die Arbeit ran.
Viele Kinder betreutest du schon,
ihr Lächeln war dein liebster Lohn.
Wir möchten dir heute auch in ihrem Namen,
für all deine Mühe „Danke“ sagen!

Deine Kolleginnen aus der Kita „Anne Frank“ Elxleben
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Wir erfuhren, dass auch Erwachsene sich weiterbilden müssen. 
Der Frisör holt sich neue Ideen und Trends von der Messe. Es 
ist wichtig, alle Kunden freundlich zu bedienen. Die Frisörin freut 
sich, wenn die Kunden zufrieden sind. Der Höhepunkt unseres 
Besuches war ein Haarschnitt. Kimberly durfte sich auf den Stuhl 
setzen und wurde von Frau Müller-Kunze beraten. Ihre Haare 
sollten kürzer geschnitten werden. Sie entschied sich für eine 
Bobfrisur. Zuerst wurden die Haare besprüht, damit sie sich bes-
ser schneiden lassen. Alle umringten Kimberly, denn sie wollten 
ja nichts verpassen. Die Haare wurden hochgesteckt und dann 
ging es mit Kamm und Schere los. Fix entstand ein flotter Schnitt. 
Kimberly sah hinterher schick aus. Dies war ein tolles Erlebnis, 
denn manches Kind aus unserer Klasse war noch nie beim Fri-
sör, weil Mutti, Oma oder Tante diese Arbeit zu Hause erledigen.

Wir sagen dem Haarstudio hiermit herzlichen Dank für den inte-
ressanten Unterricht. Und vielleicht wird ja einer von uns später 
mal Frisör.

Lillemor Schewe und die Klasse 2b
der Hans Christian Andersen Grundschule Walschleben

Wissenswertes

Neues Gutachten zu Wildschäden im Wald 

Außenaufnahmen beginnen  
im Forstamt Erfurt-Willrode

Willrode, 26.02.2016: Im Forstamt Erfurt-
Willrode beginnen ab Ende März die Au-
ßenaufnahmen für das neue Verbiss- und Schälschadensgut-
achten im Wald, das landesweit erstellt wird. „Das Gutachten ist 
wichtig, um bei der kommenden Abschussplanung die Wilddich-
ten so einzuregulieren, dass sie zur Tragfähigkeit der Waldle-
bensräume passen“, erklärt Forstamtsleiter Dr. Chris Freise.

Am Ende der Projekttage stand für alle Teilnehmer eine Prüfung. 
Nun sind wir stolze Besitzer des Ernährungsführerscheines.
Wir danken ganz herzlich Frau Mucha, die mit der AOK Plus alles 
organisierte, Frau Eisenhardt, die sich traute mit 20 Kindern zu 
kochen und Frau Stoll, die uns immer dann zur Seite stand, wenn 
es brannte!

Klasse 2a

Lernen am anderen Ort

Im Sachkundeunterricht sprechen wir oft über Berufe. 
Uns beschäftigt die Frage: Was will ich einmal werden? 
Dieses Thema begleitet uns das ganze Schuljahr. Manchmal be-
kommen wir Besuch in der Schule von Eltern oder Großeltern, 
die sprechen dann über ihre Tätigkeit. Aber dieses Mal machten 
wir uns auf den Weg Interessantes zu entdecken. In Walschleben 
hat nach einer Renovierung das Haarstudio Trend & Kult eröffnet. 
Neugierig gingen wir zum „Plan“. Frau Kraft ist die Inhaberin und 
erklärte uns den Beruf der Frisörin. Wir hatten uns viele Fragen 
überlegt, zum Beispiel: Welche Ausbildung braucht man als Fri-
sörin? In welchen Schulfächern muss man sich gut auskennen? 
Welche Arbeitsmittel braucht man? Was macht man mit Kindern, 
die Angst vor dem Haareschneiden haben?
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Wer wollte nicht schon einmal als Akrobat, Clown oder Zauber-
künstler in einem richtigen Zirkuszelt auftreten? Kein Problem! 
Ihr bekommt euren Auftritt im farbenprächtigen Kostüm und vor 
großem Publikum. Richtige Akrobaten vom Zirkus Dreamland 
geben euch vorher Anleitung und Unterstützung.
Termin: 17. bis 23. Juli 2016

Für naturinteressierte Kinder ist ein Wildniscamp eine gute Wahl. 
Am Felsen klettern, mit Falken und Eulen auf Augenhöhe in einer 
Falknerei; Wald erkunden bei Tag und bei Nacht, Sterne beob-
achten; Lagerfeuernächte und über diese Abenteuer noch einen 
eigenen Film drehen. Das ist nur ein Teil der Wildnisabenteuer 
vom 03. bis 09 und 10. bis 15. Juli 2016.

Wer es etwas entspannter mag, der findet beim „Ferienspaß im 
Erzgebirge“ Gleichgesinnte mit denen es Riesenspaß macht, im 
Erlebnisbad über die 80 Meter Rutsche zu düsen, einen großen 
Showabend zu genießen, kreativ zu sein beim Gestalten eines 
Mittelaltertages mit Ponyreiten, Ritterspielen, Bogenschießen …
Längst hat es sich bei Kindern und Jugendlichen herumgespro-
chen: In der „Grüne Schule grenzenlos“. geht es auch sportlich 
zu. Zehn Tage sind dafür reserviert. Neben verschiedenen Ball-
spielen, Inlineskaten, Badminton und Spaßolympiade gibt es An-
leitung in Selbstverteidigung.
Vom 24. Juli bis 03. August.
Dass Baden und Disco, Kino und Spiele unbedingt zu allen Feri-
enprogrammen gehören, ist genauso selbstverständlich wie die 
Nächte am Lagerfeuer und ein zünftiges Abschlussfest.

Infos: 
„Grüne Schule grenzenlos“ e.V.; Zethau 93; 09619 Mulda
www.gruene-schule-grenzenlos.de oder Tel.: 0373208017-0

Das neue Verbiss- und Schälgutachten soll die Grundlage für ein 
ausgewogenes Verhältnis der vorkommenden Schalenwildarten 
(Reh-, Dam-, Muffel- oder Rotwild) in den natürlichen Lebensräu-
men sein. Die angestrebte Schalenwilddichte soll mit den nächs-
ten 3 Jahres Abschussplänen so reguliert werden, dass sich in 
den jeweiligen Waldgesellschaften die Hauptbaumarten natürlich 
verjüngen können. Das bedeutet, dass die neuen Abschussplä-
ne besonders dort greifen sollen, wo bestimmte Schwellen von 
Verbiss- und Schälschäden merklich überschritten werden. 
Im Thüringer Forstamt Erfurt-Willrode erfolgen die Außenaufnah-
men ab Ende März mit einem festen Aufnahmeteam an reprä-
sentativ abgeleiteten Probepunkten. Im Vorfeld werden die be-
troffenen Jagdgenossenschaften informiert. 
Waldbesitzer und Jäger können an den Außenaufnahmen teil-
nehmen, um sich gemeinsam vor Ort einen unmittelbaren Ein-
druck über die aktuelle Verbiss- und Schälsituation in ihrem 
Waldgebiet zu verschaffen. „Ein Anruf im Forstamt reicht, um den 
Stichprobentermin im eigenen Gebiet oder der Nähe zu erfahren. 
Wir wollen das Gutachten so transparent wie möglich erarbei-
ten“, erläutert Freise. Bereits in den Vorjahren wurde das Ange-
bot zum fachlichen Austausch rege genutzt. 
Schalenwildeinfluss kann zum Ausfall einzelner Arten in der 
Waldverjüngung führen, die von Rehen, Mufflons oder Hirschen 
schlichtweg aufgefressen werden. „Leider trifft das oft die selte-
nen Baumarten wie Weißtanne und Eiche zuerst, die wichtig für 
die Klimastabilität unserer Wälder sind“, sagt Freise. 
Durch das so genannte Schälen der Rinde von Nadelbäumen 
werde deren Holz entwertet. Beides könne für Waldbesitzer 
zu erheblichen finanziellen Einbußen führen. Daher erstellen 
die Thüringer Forstämter nach § 32 (1) Thüringer Jagdgesetz 
(ThJG) als untere Forstbehörde einen forstlichen Fachbeitrag 
zur Abschussplanung. Die Ergebnisse des Gutachtens sind dann 
von den unteren Jagdbehörden bei der Erstellung der neuen Ab-
schusspläne für die nächsten drei Jahre zu beachten.

Dr. Freise
Forstamtsleiter

Sonstiges

„Grüne Schule grenzenlos“ in Zethau 

Traumhafte und 
erlebnisreiche Ferienlager im Erzgebirge

Wohin in den Sommerferien? Natürlich in ein Ferienlager! Aben-
teuer bestehen, neue Freunde gewinnen, Natur erleben und sich 
sportlich betätigen. All das ist in der Kinder- und Jugendbegeg-
nungsstätte „Grüne Schule grenzenlos“ in Zethau möglich.
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Wie immer gibt es Bratwurst, Brätel, Bier und bei kaltem 
Wetter natürlich auch Glühwein. 
Für die ,,Kleinen“ haben wir natürlich wieder den 
Osterhasen bestellt. 

Es lädt ein, der Feuerwehrverein Elxleben e.V. und die 
Freiwillige Feuerwehr Elxleben 

Osterfeuer 
in  

Elxleben
auf der Wiese bei Möbel Boss

Samstag, 26.03.16 
ab 17.00 Uhr
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Rollstuhlbasketball der Spitzen-
klasse wirft seine Schatten voraus! 
Pünktlich zum Jahresende beauf-
tragte der Deutsche Rollstuhl Sport-
verband die RSB Thuringia Bulls mit 
der Ausrichtung des Final Four um 
den DRS Pokal im Rollstuhlbasket-
ball am 02./03.04.2016 in Elxleben.

In den Halbfinals - Pokalverteidi-
ger RSV Lahn Dill gegen BG Baskets 
Hamburg und Rollers Zwickau gegen 
RSB Thuringia Bulls - werden die Fi-
nalteilnehmer für das DRS Pokalfi-
nale am 03.04.2016 gesucht. Nach 
dem Herzschlagfinale 2014 mit der 
knappen Niederlage gegen den RSV 
Lahn Dill freuen sich Thüringer auf 
einen weiteren sportlichen Höhe-
punkt im Jahr der Paralympics in Rio 
de Janeiro im Rollstuhlbasketball. 
Teamchef Micha Engel freut sich vor 
allem für die Fans in Elxleben. „Un-
sere Heimauftritte entwickeln sich 
natürlich mit anspruchsvollen Ver-
anstaltungen immer weiter und das 
ist wichtig für die Sportart.“

Ab sofort sind Kartenreservierungen 
möglich unter 0362018110


